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               Einleitung: Für eine Mediengeschichte von Rechtsnormen

            
               
                  Prolog

               
               
                  
                     Wie Wasserwellen?

                  
                  Als der deutsche Rechtswissenschaftler Josef Kohler im Jahr 1880 einen dreihundertfünfzigseitigen Wälzer zum Autorrecht[1] publizierte, war das Deutsche Reich knapp ein Jahrzehnt jung, genauso jung wie die reichseinheitliche Regelung des literarisch-musikalischen Urheberrechts von 1870.[2] Die rechtswissenschaftliche Systematisierung dieses Rechtsfeldes hatte eben erst begonnen.[3]

                  Kohler gehörte zu jenen Juristen, die im 19. Jahrhundert das Recht der Erfinder (Patentrecht) und Autoren (Copyright im angelsächsischen Sprachraum, Droit d’auteur im französischen Sprachraum und Urheberrecht im deutschen Sprachraum) als Wissenschaft begründeten. Er hob diese Rechtsbereiche dezidiert von den frühneuzeitlichen Privilegien (»Gnadengaben«)[4] ab und prägte das Konzept der »immateriellen Güter«.[5] Die immateriellen Güter waren für Kohler wirtschaftliche Güter«,[6] weil deren Schöpfung »Arbeit« darstelle: »Die philosophische Begründung des Eigenthums und des Immaterialgüterrechts liegt in der Arbeit, richtiger in der Güterschöpfung; wer ein neues Gut schafft, hat das natürliche Recht daran.«[7] Er begründete die Schöpfung qua Arbeit mit Rekurs auf John Locke, aber insbesondere auch mit Rückgriff auf die Moralphilosophen und Ökonomen des 18. und 19. Jahrhunderts, wie Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say und Frédéric Bastiat.

                  Die Eigentumsrechte seien mit Luft, gasartigen Stoffen und mit der »Wasserwelle«[8] vergleichbar. Er beschrieb die immateriellen Güter anhand der Analogie des »fließenden Wassers« als zeitlich befristete Rechte: So wie die Rechte an Wasser an die späteren Ufernachbarn weiterfließen würden, seien auch die Autorrechte »momentane« Rechte, die nach Gebrauch an Dritte übergehen. Der Vergleich mit dem Wasser als einem »eminenten Kulturfaktor«[9] ist aufschlussreich: Das fließende Wasser war der fluide Rohstoff der Elektrizität und die Antriebskraft der Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert, Bereiche, denen immaterielle Güter in der Vorstellung Kohlers hinsichtlich ihres Fortschrittspotentials in nichts nachstanden. Die von Kohler angesprochene »momentane« Zeitdauer ist allerdings so momentan nicht, wenn man bedenkt, dass im Deutschen Urheberschutzgesetz von 1870 der Schutz dreißig Jahre währen sollte. Kohler verstand die immateriellen Güter überdies ausschließlich als Rechtsansprüche von Individuen. Deren Persönlichkeit verbinde sich in einem Akt der Schöpfung mit Sachen und erlaube ihnen die alleinige Verfügung über das Geschaffene: »Er [der Autor, MD] allein soll bestimmen, ob wie und inwieweit es veröffentlicht und aller Welt zugänglich gemacht werden soll.«[10]

                  Kohlers Schriften zum Autorrecht sind von Juristen bis in die Gegenwart gelobt, manchmal in Frage gestellt und oft zitiert worden, weil sie die Probleme jener Zeit schärfer als andere juristische Kommentare analysierten und mit Lösungsvorschlägen versahen. Sie sind aus historischer Perspektive gerade deshalb interessant, weil sie das Recht ihrer Zeit beobachteten und durch Interpretationen prägten. Sie eröffnen die Möglichkeit, einen Beobachter zu beobachten, und damit die Veränderungen, die er wahrnimmt und in einer eigenen Sprache fasst, der historischen Analyse zugänglich zu machen.[11]

                  Der seit 1888 als Professor an der Humboldt-Universität in Berlin lehrende Kohler arbeitete sich in einer Übergangszeit der Rechtswissenschaft an den Traditionen seines Faches ab. Er gehörte zu jenen Juristen, die sich von der durch Friedrich Carl von Savigny verkörperten »historischen Schule« abgrenzten und Recht als »ein der Kultur gemässes und ihren Fortschritten folgendes Recht« verstanden.[12] Das Recht an »immateriellen oder unkörperlichen Gütern« und das »Recht an Ideen literarischer, künstlerischer oder industrieller Art« galten Kohler als Ausdruck eines »industriellen Zeitalters« und einer »Kultur der Gegenwart«.[13] Dass er sich dabei ausgiebig mit Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, Rechtsvergleich und kulturanthropologischen Themen[14] beschäftigte, ist aus dieser Suche nach neuen Begriffen und Konzepten für eine Zeit im Wandel zu verstehen. Er untermauerte die Gültigkeit und Universalität der von ihm formulierten Rechtskategorien nicht wie viele seiner Zeitgenossen primär mit Referenz auf das römische Recht, sondern durch eine Fülle von Beispielen aus dem französischen, angelsächsischen, spanischen und außereuropäischen Recht.[15] Das Autor- und Patentrecht und die Rechte der Post, der Telegraphie und des Eisenbahnverkehrs interessierten ihn besonders, weil sie neu waren und er mit ihnen auch die Hoffnung auf völkerrechtliche Prinzipien verband.[16] Als er am Vorabend des Ersten Weltkriegs letztmals seine Vision einer »Vergesellschaftung der Nationen« und der Weltwirtschaft unter »vernünftigen Bahnen« skizzierte, erscheint dies ex post einerseits als Akt der Verzweiflung. Gleichzeitig werden auch die Grenzen von Kohlers Rechtsuniversalismus sichtbar:[17] Die ›Welt-Vergesellschaftung‹ war für Kohler ein Projekt der »christlichen Völker im Verein mit den erst neulich hervorgetretenen, von europäischer Bildung durchtränkten Ostasiaten«. Die »Staaten des Islams« mit ihrer »Einfachheit des Dogmas« und »einleuchtender Art der Verheißung« waren von Kohlers universalistischen Konzepten hingegen ausgeschlossen.[18] Für diese Staaten sah er eine »indirekte Herrschaft« mittels »Protektionsverhältnis« und »Finanzkontrolle« vor.[19]

                  Die Urheberrechte wurden im deutschsprachigen Raum im Jahr 1896 gemeinsam mit den Patent-, Muster- und Firmenschutzrechten und der Thematik des unlauteren Wettbewerbs in der Zeitschrift Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht (GRUR) erstmals in einen kontinuierlichen rechtswissenschaftlichen Diskussionszusammenhang integriert.[20] Dass Josef Kohler den ersten Text der ersten Nummer verfasste, zeigt das Renommee, das er genoss.[21] Die Urheberrechte wurden im Kontext eines sich konstituierenden Wirtschaftsrechts entwickelt und ausschließlich in einem engen Kreis von Interessengruppen debattiert. Das Editorial der ersten Nummer von GRUR erläuterte die Motive für die Zeitschriftengründung: »Der deutsche Verein zum Schutze des gewerblichen Eigentums hat es sich zur Aufgabe gemacht, unter Mitwirkung seiner Mitglieder selbst die Erfahrungen und Anschauungen der deutschen Interessentenkreise zu ermitteln, das gesammelte Material zu verarbeiten und die hierbei gewonnenen Ergebnisse der öffentlichen Erörterung zu übergeben. Ist auf diese Weise eine Frage durch das Abwägen verschiedener Interessen so geklärt, dass man annehmen kann, einen den Gesamtinteressen entsprechenden Standpunkt gefunden zu haben, so ist es eine weitere Pflicht des Vereins, den gesetzgebenden Körpern des Reiches diejenigen Anträge zu unterbreiten, in denen die Bedürfnisse und Wünsche der deutschen Industrie- und Handelswelt zum Ausdruck kommen.«[22]

               
               
                  
                     Das Ende des Copyrights?

                  
                  Fast ein Jahrhundert nach Erscheinen von Kohlers Buch zum Autorrecht fand im Jahr 1966 an der Columbia University in New York unter dem Titel »An Unhurried View of Copyright« eine Vorlesungsreihe des an der Harvard Law School lehrenden Juristen Benjamin Kaplan statt.[23] War Kohlers Kommentierung der Autorrechte zu Beginn einer juristischen Karriere erschienen, sprach Kaplan mit dem Gewicht des etablierten Experten. Hatte Kohler seine Erörterung kurz nach der Verankerung des ersten nationalen Urheberrechts in Deutschland verfasst, äußerte sich Kaplan mitten im langwierigen Revisionsprozess des amerikanischen Copyright Act of 1909 in den 1960er Jahren, der erst mit dem Copyright Act of 1976 zu einem vorläufigen Abschluss kam. Hatten der Buchdruck, die Lithographie und die Fotografie noch Kohlers Autorrechtswelt geprägt, beschäftigten sich die Juristen und Richter inzwischen mit der Frage, wie das Copyright in Hinblick auf Radiowellen, Fotokopierer, Kabelfernsehen und Computer zu regeln sei. Während der deutsche Jurist eine systematische Begründung des neu kodifizierten Autorrechts vorgelegt hatte, übte der amerikanische Rechtswissenschaftler Kritik an der Entwicklung des Copyrights. Kaplans Hauptkritik zielte einmal auf die in der Revision vorgesehene Verlängerung der Schutzfristen. Sie bot ihm Anlass, jene von Kohler prosaisch mit einer Wasserwelle verglichene Zeitspanne in Frage zu stellen, für die dem Autor das exklusive Recht der Verfügung über sein Werk zufiel: »Shall I now say in candor that I have sometimes dared to think even the fifty-six years is too much?«[24] Zudem sah er die im Copyright zentralen Kategorien »Persönlichkeit« und »Individualität« durch das Aufkommen von Fotokopien und Informationssystemen erschüttert: »With mutations of machines, already imaginable, that foreshadow symbiotic relationships with the human brain, ideas of individuality and personality in relation to intellectual accomplishment may themselves be shaken.«[25] Der Jurist stand dabei unter dem Eindruck des 1962 erschienenen »The Gutenberg Galaxy« des kanadischen Medientheoretikers Marshall McLuhan:[26] »Professor McLuhan, a professional soothsayer, says broadly that as the imperium in communication passes from the books to electronic manifestations, as the Gutenberg galaxy decays, not only the relationship between author and audience radically changed, but the author’s pretensions to individual ownership and achievement are at a discount: his dependence on the past is better appreciated; he is somewhat as a tradition-bearing ›singer of tales‹, as a kind of teacher peculiarly indebted to his teachers before him.«[27] Nach der Lektüre von McLuhan stand für Kaplan fest, dass die Juristen die technischen Umgebungen des Copyrights zu wenig beachtet hätten. Er interpretierte die Fusion von alten Buchverlagen mit neuen Elektronikunternehmen als Zeichen eines fundamentalen Umbruchs. Weltumspannende »Systeme« würden in Zukunft den Buchdruck ablösen und das nationalstaatlich begründete Copyright hinfällig machen: »You must imagine, at the eventual heart of things to come, linked or integrated systems or networks of computers capable of storing faithful simulacra of the entire treasure of the accumulated knowledge and artistic production of past ages, and taking into the store new intelligence of all sorts as produced.«[28]

                  Die schleppende Revision des Copyright Act of 1909 hatte gezeigt, dass die 1896 vom Deutschen Verein zum Schutz des Gewerblichen Eigentums gewählte Strategie, den Gesetzesprozess durch abgestimmte Bündelung von Handels- und der Industrieinteressen voranzutreiben, sich in den USA ins Gegenteil verkehrt hatte. Es war ein Scheitern wegen divergierender Interessen.[29] In den Revisionsentwürfen bahnte sich jedoch ein Konsens an: eine Kurskorrektur der bislang im Vergleich zu Europa liberalen amerikanischen Copyrighttradition. Benjamin Kaplan blieb nicht der einzige renommierte Jurist, der diese Entwicklung kritisierte. Ihm folgte bald sein Schüler Stephen Breyer, der 1970 in der Harvard Law Review die geplante Stärkung und Ausweitung des amerikanischen Copyrights kritisierte und für eine Senkung der Schutzfristen von 1909 plädierte.[30] Hatte Josef Kohler 1880 die wissenschaftliche Begründung der Autorrechte auf Basis der Philosophen und Ökonomen des 18. Jahrhunderts aufgebaut, unterzog Stephen Breyer im Jahr 1970 die moralischen und ökonomischen Argumente für Copyright einer Überprüfung. Breyer interessierte sich nicht mehr wie Kohler für die Begründung von Autorrechten, sondern er stellte die Frage, welche ökonomischen Folgen eine Abschaffung der Copyrights haben würde. Seine rechtswissenschaftliche Argumentation zielte darauf, die moralphilosophischen Begründungen des Copyrights aus dem 18. Jahrhundert anhand von Fakten der empirischen Ökonomie des 20. Jahrhunderts zu kritisieren: »The case for copyright in books considered as a whole is weak.«[31] Bereits 1970 warnte Breyer aus wettbewerbspolitischen Motiven vor Copyrightschutz für Computerprogramme: »One must wonder, for example, whether, without protection, smaller hardware or software firms would not find it easier to use parts of IBM programms in their efforts to compete with IBM.«[32]

                  Die Argumente Josef Kohlers, Benjamin Kaplans und Stephen Breyers wurden nur in Spezialistenzirkeln diskutiert. Dies schien sich um 1970 plötzlich zu ändern, als ein Nicht-Jurist, der amerikanische Politologe Nicholas Henry, mehrere Artikel über Copyright publizierte – und zwar nicht in einem rechtswissenschaftlichen Journal, sondern in Science, der renommiertesten amerikanischen Zeitschrift für die Naturwissenschaften. Copyright sei nicht länger bloß eine Frage des Rechts, sondern der Politik. Die künftige Wissenschafts-, Technologie- und Informationspolitik wollte der Politologe nicht der Regulierung durch die alten Konzepte des Copyrights überlassen.[33] Zeitgleich entdeckten in Frankreich Philosophen und Rechtstheoretiker die Brisanz von Autorkonzepten: Roland Barthes schrieb 1967 über den Tod des Autors, und Michel Foucault stellte 1969 die Frage nach den gesellschaftlichen Funktionen von Autorschaft.[34] Bernard Edelman legte am Beispiel der Fotografie eine marxistische Kritik des literarischen und künstlerischen Eigentumsrechts vor.[35] Doch die zu Beginn der 1970er Jahre kulturwissenschaftlich erweiterte Debatte fand keinen Widerhall. Die Autorrechte weckten weiterhin lediglich das Interesse spezialisierter Juristen. Erst Mitte der 1990er Jahre, ausgelöst durch die Frage, ob und wie das Internet reguliert werden sollte, erschienen in den USA eine Reihe juristischer Bestseller. Sie stießen auf eine Resonanz, die Publikationen über Copyright zuvor noch nie erfahren hatten.[36] Der Diskurs über Copyright hatte sich plötzlich und schlagartig durch das World Wide Web verändert, so schien es zumindest. Aus den Copyrights waren Copywrongs[37] geworden. Lawrence Lessig verkündete, dass künftig Normen mittels binären Codes und nicht mehr nur mittels des Kodexes geschaffen würden.[38] Der Wandel wurde als abrupt wahrgenommen: Die Autoren sprachen vom »digitalen Moment«,[39] vom Ende des Copyrights, »as we know it«,[40] und von einer »tektonischen Verschiebung« durch die »Entstehung der Informationsgesellschaft«.[41]

               
            
               
                  Untersuchungsgegenstand

               
               Aus historischer Perspektive ist diese Vorstellung von Rechnern als deus ex machina nicht zufriedenstellend, weil sie nicht zu erklären vermag, worin dieser mediale und rechtliche Bruch denn bestünde und was den digitalen Wandel von früheren Umbrüchen unterscheide. Die vorliegende Arbeit ordnet die Hintergründe, Triebfedern und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um Copyrights in etwas größeren Zeiträumen ein, als es Akteure gewöhnlich tun, die sich von Berufs wegen mit Copyright beschäftigen (Rechtswissenschaftler, Anwälte, Internetexperten). Es ist fragwürdig (oder zumindest erklärungsbedürftig), von einem Bruch zu reden, ohne zu verstehen, mit welchen Traditionen (Konzepten, Praktiken und Normen) gebrochen wurde. Haben wir es heute mit einer neuen Epoche zu tun? Ist die Bezeichnung der Epoche überhaupt hilfreich? Hans Blumenberg hat angeregt, nicht von Epochen, sondern von Epochenschwellen zu reden, die nicht an exakt datierbaren Ereignissen festzumachen sind.[1] Im Folgenden wird deshalb eine längerfristige Übergangszeit zwischen 1850 und 1980 ins Blickfeld genommen. Es geht um jenen Zeitraum, in dem neue Vervielfältigungstechniken entstanden, die den Buchdruck in verschiedener Hinsicht herausforderten.

               Der kanadische Medienwissenschaftler Marshall McLuhan argumentierte im Jahr 1962, dass das Gewahrwerden eines Umbruchs und die Wahrnehmung bzw. Deutung einer Epochenschwelle es überhaupt erst möglich machen, eine vergangene Epoche zu fassen und zu beschreiben. Er meldete sich damit ziemlich genau zu dem Zeitpunkt zu Wort, als die elektronischen Medien erstmals am Denkhorizont von Beobachtern außerhalb des engen Zirkels von Informatikern auftauchten: »It is because we have moved into another phase from which we can contemplate the contours of the proceeding situation with ease and clarity. (…) As we experience the new electronic and organic age with ever stronger indications of its main outlines, the preceeding mechanical age becomes quite intelligible.«[2] Für Marshall McLuhan war die Präsenz von vernetzten Rechnern zu Beginn der 1960er Jahre Anlass, um auf Gutenbergs Renaissance zurückzublicken. Er deutete Renaissance als eine Epochengrenze, ausgelöst durch die Druckerpresse, welche die Form, Beweglichkeit und Botschaft des neuen Mediums Buches geprägt hatte. McLuhan wird heute als Klassiker der Mediengeschichte gelesen. Doch sein Werk und insbesondere dessen Rezeption ist auch gesellschaftshistorisch aufschlussreich, weil McLuhan zu Beginn der 1960er Jahre mit Begriffen wie »Gutenberg-Galaxis« Begriffe zur sprachlichen Erfassung elektronischer Medien formulierte, die von Zeitgenossen wie dem Juristen Benjamin Kaplan aufgegriffen wurden und sich zu einem Kristallisationskern von Diskursen über neue Medien entwickelten.

               Die folgende Untersuchung nimmt die globale Ausbreitung von Rechnern, die in den 1990er Jahren im Begriff des World Wide Web begrifflich manifest wurde, zum Anlass, um einen Blick auf jene medialen Umbrüche zu werfen, welche die Vorherrschaft des Buchdrucks seit dem 19. Jahrhundert in Frage stellten. Der durch McLuhan mitinitiierte medientheoretische turn, der die Literaturwissenschaften erstmals mit der Welt jenseits der literarischen Hochkultur in Verbindung brachte, ist durch die Ausformulierung von starken Thesen gekennzeichnet.[3] Die Medienwissenschaft hat den historischen Wandel mit dem Auftauchen von neuen Medien kurzgeschlossen und dabei zuweilen eine Tendenz entwickelt, dieses Auftauchen mittels teleologischer Ursprungserzählungen zu erklären. Durch Kurzschluss auf singuläre Erklärungsnarrative ist die junge Disziplin zuweilen in die Nähe der mythischen Geschichtsschreibung gerückt, von der sich die Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert im positivistischen Glauben verabschiedet hatte. Die Geschichtswissenschaft hat demgegenüber am Versuch festgehalten, zu klären, wie man wissen kann, was behauptet wird, wie Marc Bloch argumentierte.[4] Sie hat auch eine lange Tradition im ›Missbrauch‹ von Rechtsquellen für historische Fragestellungen oder mit dem »Bürsten wider den Strich«, wie es Walter Benjamin formulierte.[5]

               Die folgende Geschichte der Copyrights ist eine Rechtsgeschichte von Medien, doch handelt es sich dabei auch um eine Mediengeschichte von Rechtsnormen. Sie interessiert sich für die Effekte, welche die Entstehung von neuen Vervielfältigungstechniken seit dem 19. Jahrhundert auf Rechtsnormen hatte, und umgekehrt auch dafür, wie das Recht den Gebrauch der neuen Medien prägte. Um die Korrelationen zwischen Vervielfältigungs- und Verrechtlichungspraktiken zu erforschen, werden Normen und Medien in the making ins Visier genommen. Ähnlich wie Mikrohistoriker Inquisitionsprotokolle mentalitätshistorisch bearbeitet haben, liest die nachfolgende Arbeit Copyrights medienhistorisch und interessiert sich dabei für die Störungen, welche die Techniken und Medien im Recht verursachen. Um die mediale Entwicklung historisch zu verstehen, müssen die Technik (Kopierapparate, Tonaufzeichnungsgeräte und Computer), die Medien (Schallplatten, Tonbänder, Fotokopien und Datensysteme) und das Recht (Gerichtsprozesse, Gesetzesrevisionen, Reglemente und Jurisprudenz) gemeinsam ins Blickfeld genommen werden.

            
               
                  Prämissen

               
               Da diese Geschichte des Copyrights nicht Rechtsgeschichte im Dienst des Rechts sein muss, braucht sie keine Wurzeln suchen, keine Argumente historisch bekräftigen und keine Kontinuitäten betonen. Sie darf bei den Brüchen, Störungen und Ambivalenzen des Rechts ansetzen. Sie kann genau da hinschauen, wo scheinbar alles geklärt ist – bei den Rechtsnormen. Und sie kann verfolgen, welche sozialen, politischen und ökonomischen Konflikte diese Klärungen mit sich bringen. Sie muss nicht stur auf nationale Differenzen schauen, sondern kann auch auf Überschneidungen achten. Und sie kann sich den Luxus erlauben, vom Recht abzukommen, wenn es nötig ist, um jenen Praktiken auf die Spur zu kommen, die vom Recht erst verspätet aufgesucht werden.

               Da die Historikerin immer später kommt, ist, was damals als neu wahrgenommen wurde, durch die Brille Clios betrachtet, immer schon dépassé. Sie wird deshalb den Neuheitsbehauptungen der Gesellschafts- und Medientheorien hinsichtlich der neuen Medien der Gegenwart von Berufs wegen mit Skepsis begegnen. Dass der Wunsch, die neuen Medien etwas besser zu verstehen, am Anfang dieses Buchprojekts stand und die folgende Historiographie alter Medien deshalb immer auch von den neuen Medien handelt, sei an dieser Stelle noch als Leseanleitung vermerkt.[1]

               Fünf Prämissen leiten die folgende Untersuchung:

               Es geht erstens um eine Mediengeschichte des Rechts, das die »Materialität der Kommunikation«[2] viel ernster nimmt, als dies die der Texthermeneutik verpflichtete Geschichtswissenschaft lange getan hat. Wenn Töne auf Kunststoffträgern aufgezeichnet und Texte fotografisch abgebildet werden, sind mit deren Speicherung und Übertragung kulturell komplexe Veränderungen der Inhalte mit weitreichenden Effekten verbunden. Ein Blick, der sich auf die Beobachtung von Gesetzen, internationalen Verträgen und öffentlichen Debatten beschränkt, kann die mit dem Medienwandel einhergehenden Bedeutungsverschiebungen von Kategorien und Klassifikationen des Rechts und ihre sozialen, ökonomischen und kulturellen Implikationen nicht erfassen. Denn der Medienwandel wird durch die Öffentlichkeit jeweils erst sehr spät wahrgenommen. Josef Kohler, Benjamin Kaplan, Stephen Breyer, Michel Foucault, Bernard Edelman, Nicolas Henry und Lawrence Lessig waren zwischen 1880 und 2000 an einem Diskurs über Autorschaft und Copyright beteiligt, den sie zugleich durch ihren distanzierten Blick und mit einem Sinn für gesellschaftliche Zusammenhänge analysierten. Für eine Geschichte des Copyrights sind sie deshalb in dieser doppelten Funktion aufschlussreich: Sie sind Zeugen eines Wandels, den sie – neben anderen – selbst verursachten. Doch reichen auch ihre Berichte nicht aus, um die Verflechtung von Vervielfältigung und Copyrights historisch zu verstehen: Sie müssen durch die Analyse der unzähligen Aufzeichnungen all jener Akteure aus unterschiedlichen Milieus ergänzt werden, welche sich beiläufig, im Rahmen ihrer Tätigkeit als Juristen, Schallplattenproduzenten, Bibliothekare, Programmierer, Wissenschaftspolitiker, Komponisten, ›Tonjäger‹, Technologieexperten oder Unterhaltungselektronikfabrikanten dazu äußerten.

               Zweitens stellt die Studie die in Wirtschaft und Recht verbreitete Meinung in Frage, dass die weltweite Vernetzung von Rechnern seit den 1980er Jahren abrupt eine gewachsene Tradition und Kontinuität von Recht unterbrochen habe. Stattdessen wird von den Entwicklungen der Vervielfältigungs- und Verrechtlichungspraktiken seit Mitte des 19. Jahrhunderts ausgegangen, die miteinander aufs Engste verknüpft sind und sich gegenseitig bedingen.[3] Die fotografischen und phonographischen Aufzeichnungstechniken brachten zusammen mit dem boomenden Welthandel der ersten Globalisierungswelle und den florierenden Wissenschaften des 19. Jahrhunderts eine Welt in Bewegung, die seit dem 16. Jahrhundert maßgeblich durch den Buchdruck geprägt war. Waren im 18. Jahrhundert die Drucksachen im Kontext eines sich um das Konzept der »Arbeit« kristallisierenden ökonomischen Denkens unter ein neues Regulativ des Copyrights geraten, wurde dieses Regulativ, kaum hatte es sich etabliert, permanent durch Technik erodiert und gleichzeitig beständig ausgebaut.

               Drittens wird die These vertreten, dass Rechtsgeschichte immer auch als eine Geschichte von rechtswissenschaftlichem Wissen verstanden werden muss. Das Recht ist mit historischem Wissen durchtränkt, denn »das Recht muss nie anfangen«, wie Niklas Luhmann formulierte: »Es kann an vorgefundene Traditionen anschließen.«[4] Doch der Blick auf die Geschichte ist nie unschuldig, und schon gar nicht im Recht. Und er ist schon gar nicht selbstredend. Im Gegenteil: Der epistemische[5] Status von Geschichte im Recht ist erklärungsbedürftig. Geschichte ist in der juristischen Literatur immer präsent. Wer behauptet, dass er recht hat, wer das Recht revidiert oder kommentiert, tut dies immer mit einem Blick zurück. Um dieser Verquickung von Geschichte und Recht quellenkritisch Rechnung zu tragen, bedient sich die Untersuchung eines Zugriffs, welcher das Recht »in Aktion«[6] analysiert und Rechtskonzepte nicht als Dogmen- oder Ideengeschichte verengt, sondern auch als wissenschaftliche, wirtschaftliche und soziale Praktiken versteht.

               Die Geschichte ist in der Rechtswissenschaft auch institutionalisiert worden: Die Rechtsgeschichte etablierte sich im 19. Jahrhundert als Teilgebiet der universitären Jurisprudenz und gehört bis heute zum rechtswissenschaftlichen Curriculum. Es gibt durchaus epistemische Gemeinsamkeiten zwischen der Rechts- und der Geschichtswissenschaft: Beide Disziplinen argumentieren evolutionär, das heißt: Die Analyse von Entwicklungen und die Betonung der Kontingenz haben ein hohes Gewicht. Beide arbeiten hermeneutisch, das heißt: Interpretation und Deutung sind zentral, und beide bedienen sich eines umfassenden Anmerkungssystems zur Bekräftigung der Argumentation. Doch neben den Gemeinsamkeiten manifestieren sich Differenzen, auf die Marie Theres Fögen und Dieter Grimm hinwiesen.[7] Fögen betonte, dass es das Recht mit »Geltung« (alles Recht ist geltendes Recht), die Geschichte hingegen mit »Kontingenz« (alles was geschah, konnte geschehen oder auch nicht geschehen) zu tun habe.[8] Grimm argumentierte, dass die Beschäftigung mit der Vergangenheit im Recht primär im Dienst des Rechts erfolge. Deshalb gerät historisches Wissen bloß als »Reservoir dogmatisch nutzbaren Wissens« in den Fokus der Jurisprudenz. Grimm hielt diese Sonderentwicklung der Rechtsgeschichte, die ad hoc und punktuell argumentiere, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ausblende und sich überdies durch einen ahistorischen Gebrauch ihrer Begriffe und eine isolierte Betrachtung der Normen auszeichne, für umso unverständlicher, als die Objekte, mit denen sich das Recht beschäftigt, außerhalb des Rechts liegen. Die in den 1970er und 1980er Jahren blühende deutsche Gesellschaftsgeschichte mit stark sozialwissenschaftlicher Ausrichtung erhob zwar den Anspruch einer »Synthese«,[9] doch trotz integrierender Perspektive blieb das Recht in der Gesellschaftsgeschichte eine Leerstelle und wurde, wenn überhaupt, als Produkt politischer Entscheidung behandelt und deshalb unter Politik subsumiert, wie Dieter Grimm in einem Kommentar zu Hans-Ulrich Wehlers gesellschaftshistorischem Projekt bemerkte.[10] Diese Unschärfe erklärte Grimm damit, dass in der Geschichtswissenschaft die Rechtsanwendung gegenüber der Rechtsnorm kaum ins Blickfeld geraten sei.

               Demgegenüber verstehen Arbeiten aus der Sozial- und Kulturgeschichte das Recht als Aushandlungsprozess. Die in der Rechtsgeschichte übliche Unterscheidung von Rechtsnorm und Rechtsanwendung wurde durch das Konzept der Rechtsaushandlung gesprengt.[11] Das Konzept der sozialen Aushandlung ist zwar hilfreich, greift jedoch gerade unter Berücksichtigung der ersten zwei Thesen noch zu kurz: Zum einen müssen die Konzepte der sozialen Aushandlung medien- und technikwissenschaftlich erweitert werden: Rechtspraktiken sind durch Kulturtechniken[12] geprägt, die rechtshistorisch reflektiert werden müssen.[13] Zudem erschöpft sich die Rechtspraxis nicht in der Rechtssetzung und Rechtsprechung: Rechtspraktiken sind viel vielfältiger, als die Rechtsgeschichte lange wahrhaben wollte. Gerade der Medienwandel ist durch die Entstehung von Normen begleitet, die nicht durch Staaten, sondern Institutionen, Unternehmen, Verbände und Individuen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene entwickelt und verändert werden.[14] Diese technischen Normen, Richtlinien oder Verträge etablieren sich oft im medialen Gebrauch und nicht als Akt gesetzgeberischer Aushandlung. Sie bilden parallele Regime zu jenem Recht, das sich auf Ebene des Gesetzes manifestiert. Dies ist gerade auch vor dem Hintergrund bedeutsam, dass die Technikentwicklung viel schneller verläuft als die Aushandlung des Rechts.[15] Darüber hinaus sind die Normen kulturell vielfältiger und fragmentierter sowie weit weniger homogen und uniform, als die traditionelle Rechtstheorie lange glaubte: Schließlich etablieren sich in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Normen, die miteinander in Widerstreit geraten oder sich auch gegenseitig beeinflussen können. Die Rechtsgeschichte der Copyrights verlor sich lange in der Geschichte der nationalistisch bedingten rechtsdogmatischen Abgrenzungen. Damit gerieten der Transfer und die Transformationen von Rechtsnormen über die nationalstaatlichen Grenzen hinweg aus dem Blick.

               Viertens versteht sich die folgende Geschichte der Copyrights auch als Wirtschaftsgeschichte von Kultur und Wissenschaft. Ohne die Autorrechte ist die Organisation eines globalen Handels mit Musik beispielsweise nicht denkbar. Die Autorrechte sind bis vor kurzem nicht als relevantes Thema der Ökonomie betrachtet worden:[16] Für die ökonomische Theorie ist das geistige Eigentum eine Antwort auf die Problematik öffentlicher Güter, die ohne Markteingriffe nicht in gesellschaftlich optimaler Menge produziert werden.[17] Mit der Subsumierung unter die öffentlichen Güter ist für die Ökonomie das theoretische Problem gelöst. Die 1966 erschienene, unvollendete Studie von Robert Hurt, einem Schüler Milton Friedmans, blieb lange der einzige Versuch, die ökonomische Rationalität von Copyright empirisch zu erforschen. Sie endete mit dem Verdikt, dass die allgemeine Annahme, das Copyright trage zur allgemeinen Wohlfahrt bei, aus Sicht der ökonomischen Theorie fragwürdig und analysebedürftig sei: »The subject certainly deserves more investigation and less self-righteous moral defense.«[18] Im Gegensatz zu den Copyrights sind die Patente, die technische Erfindungen schützen, als Phänomene der Industrialisierung wahrgenommen und im Rahmen der Wirtschaftsgeschichte betrachtet worden. Das wirtschaftshistorische Interesse an Patenten ist in der Resonanz der New Institutional Economics in der Tradition von Douglass North begründet, welche die große Bedeutung von formellen und informellen Normen und Möglichkeiten ihrer Durchsetzung für die Verringerung von Unsicherheit, für Stabilität und für den Prozess des wirtschaftlichen take off betont.[19] Doch wie die Normen entstehen und überhaupt die Stabilität entwickeln, um all dies zu leisten, liegt nicht im Fokus des institutionenökonomischen Interesses. Die Normen selbst bleiben in der North’schen Institutionenökonomie weitgehend eine Blackbox. Die Frage nach den Auswirkungen von Patenten[20] und Copyrights[21] für die Herstellung von Wissen ist jedoch von der Wissenschaftsgeschichte aufgegriffen worden. Dabei zeigt sich, dass die Vorstellung einer liberalen auf Geldökonomie basierenden umfassenden »Propertisierung«[22] zu kurz greift. Bei der Fabrikation von Wissen stehen ökonomische Eigentumsregimes auf Basis der Geldökonomie wissenschaftlichen Reputationsökonomien mittels peer review (Zitationen, Preise oder Professuren) einander diametral gegenüber. Wissenschaftler geraten bei der Sicherung ihrer Prioritätsansprüche zwischen diese beiden konkurrierenden Regulierungskulturen.

               Fünftens geht es hierbei um ein integrales Vorgehen. Die in den ersten vier Prämissen dargelegten methodischen Voraussetzungen legen es nahe, dass die Rechtsgeschichte neuer Medien auch medien-, wirtschafts- und wissenschaftshistorische Implikationen besitzt. Dieses Vorgehen, das die Grenzen historischer Spezialisierung sprengt, sich nicht an nationale Grenzen hält und einer transnationalen Beziehungsgeschichte[23] verpflichtet ist, erfordert eine selektive Auswahl der Untersuchungsfelder, um das Vorhaben in feiner Auflösung detailliert zu exemplifizieren. Der Zeitraum umfasst die Jahre von 1850 bis 1980 und konzentriert sich auf den transatlantischen Raum Europas und der USA. Die Studie beginnt mit der Entstehung neuer Aufzeichnungsmedien um 1850 und ihrer rechtswissenschaftlichen Integration in die auf Buchdruck basierenden Rechtsnormen, die mit einem Ausbau der nationalen Gesetze und einer Internationalisierung der Rechtsnormen korrespondierte. Sie endet um 1980 mit der Inkraftsetzung des revidierten US Copyright Act im Jahr 1976 beziehungsweise mit der Veröffentlichung des Schlussberichts der National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU) im Jahr 1979. Der Kongress setzte diese Kommission ein. Sie hatte den Auftrag, die neuen automatischen Systeme und maschinellen Reproduktionstechniken in Hinblick auf das Copyright zu studieren.[24] Die nationalen Rechtstraditionen (angelsächsisches Copyright in den USA und Großbritannien, deutsches Urheberrecht und französisches Droit d’auteur beziehungsweise das propriété littéraire et artistique) werden in dieser Arbeit immer wieder aufeinander bezogen und in ihrem gegenseitigen Wechselspiel betrachtet. Falls sie nicht explizit auf spezifische nationale Traditionen gemünzt sind, werden diese Rechtskonzepte im Folgenden unter den sich im Zug eines konvergierenden Weltrechts zunehmend als Metabegriff etablierten Terminus des »Copyrights« gefasst.

               Der transatlantische Raum ist deshalb der relevante geographische Untersuchungsrahmen für eine Mediengeschichte des Copyrights seit 1850, weil die Alte Welt, eben Europa (mit einer langen Tradition kultureller Produktion) und die Neue Welt, die USA (die im ausgehenden 19. Jahrhundert in Literatur, Musik, Wissenschaft und Wirtschaft eine Aufholjagd begann), in unterschiedlichen ökonomischen und kulturellen Konstellationen unterschiedliche Vervielfältigungskulturen und Rechtspraktiken entwickelten. Diese Praktiken hängen jedoch zusammen, denn wie die USA Produktion, Reproduktion und Regulierung von Texten, Bildern und Tönen handhabte, blieb nicht ohne Effekte auf die Entwicklung Europas und umgekehrt.

            
               
                  Untersuchungsfelder und Quellen

               
               Zwei Entwicklungsstränge werden chronologisch verfolgt und aufeinander bezogen:

               Das erste Untersuchungsfeld behandelt die Geschichte der Fotokopie. Dabei geht es um die Frage, wie der Zugang zu Wissen und Informationen in Gesellschaften, die sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend als modern, d.h. flüchtige, transitorische und fortschrittliche Gegenwart[1] verstehen, technisiert und normiert wird. Es handelt von der Mediatisierung der Nutzung von Bibliotheksbeständen, die inzwischen mit den Debatten um die Google Library einen Höhepunkt erreicht hat.

               Das zweite Untersuchungsfeld zur Geschichte der Musikaufnahme behandelt die Frage, wie Vervielfältigungstechniken an ein komplexes Netz von Verwertungsrechten gekoppelt werden. Es handelt von den rechtlichen, organisatorischen, wirtschaftlichen und technischen Praktiken, die einen globalen Markt mit Musikmedien möglich machen, ihn immer wieder neu strukturieren, und die in den letzten Jahren durch das File Sharing, spektakuläre Gerichtsprozesse und die Gründung von Piratenparteien in zahlreichen europäischen Ländern und den USA zu einer eigentlichen gesellschaftlichen Kampfzone avanciert sind.

               Der untersuchte Quellenkorpus umfasst Material zu nationalen Gesetzen, internationalen Verträgen,[2] außergesetzlichen Reglementen und Richtlinien sowie Rechtskommentare, juristische und technische Handbücher, rechts- und wirtschafts- und informationswissenschaftliche Periodika, Branchenzeitschriften, Publikationen von Verwertergesellschaften, amtliche Schriften, Akten von Gerichtsprozessen und Gesetzesrevisionen sowie Aufzeichnungen wissenschaftlicher und politischer Debatten aus Europa (insbesondere Deutschland, Frankreich, England) und den USA. Die Auswahl erfolgte durch ein Vorgehen, das den gegenseitigen Beziehungen in den zwei Untersuchungsfeldern folgt und die Quellen unterschiedlichster Provenienz der involvierten Akteure aufeinander bezieht. Trotz diesem integralen Vorgehen, das den Beschränkungen der Quellenbestände aufgrund spezifischer Interessenlagen entgegenwirkt, gilt es auf gravierende Lücken und blinde Flecken des untersuchten Korpus hinzuweisen: Während es den Gepflogenheiten des Rechts geschuldet ist, dass die Gesetzgebungsprozesse sowie ihr Stocken und Scheitern anhand vertrauter Pfade verfolgt und beinahe lückenlos nachvollzogen werden können, ist den technischen und medialen Entwicklungen sowie den Praxen der dabei involvierten Institutionen und Unternehmen nur auf Umwegen, durch Obsession, Glück oder ein Bürsten der Quellen gegen den Strich auf die Spur zu kommen. Viele Archive (etwa der Verwertergesellschaften oder der Schallplattenfabrikanten) wurden gar nie angelegt, sind verloren, vergessen, zerstört oder unzugänglich geworden. Und schließlich hatte die nachfolgende Studie immer eine spezifische Selbstreferentialität des Copyrights im Blickfeld zu behalten: Die Aushandlung von Recht und ihre anschließende Deutung und Kommentierung im Rahmen von Rechtswissenschaft ist maßgeblich von einem engen Kreis von Interessenvertretern gepflegt worden, und auch der Historiographie dieses Feldes bleibt mangels Alternativen oft nichts anderes übrig, als sich auf Texte zu beziehen, die in einem äußerst engen, beinahe geschlossenen Kreis entstanden sind.

               Copyrights wurden relativ spät von der politischen und medialen Öffentlichkeit als Stoff gesellschaftlicher Auseinandersetzungen wahrgenommen. Die eingangs diskutierten Positionen von Josef Kohler (1880), Benjamin Kaplan (1967), Stephen Breyer (1970/1972), Nicholas Henry (1974) und Lawrence Lessig (1999) stehen für die steigende öffentliche Wahrnehmung eines lange als rechtstechnisches Detail behandelten Phänomens. Dass Copyrights auch ein eminent politisches Thema sind, konnte endgültig nicht mehr ignoriert werden, als erstmals im Jahr 2006 in Schweden und später in anderen Ländern Europas und den USA politische Parteien gegründet wurden, welche das Thema Copyright zum wichtigsten Inhalt ihres Parteiprogramms machten. Die Aktivisten der Piratenparteien wurden durch die Schließung der Internet-Tauschbörse Pirate Bay im Jahr 2003 mobilisiert; sie fordern eine radikale Reform des Urheber- und Patentrechts, Datenschutz und Transparenz der Staaten über ihren Zugriff auf die elektronischen Praktiken ihrer Bürger.[3] Mit dem Einzug von Piratenparteien ins Parlament sind die politischen Implikationen des Medienwandels gesellschaftsfähig geworden. Im Folgenden wird eine Historisierung der Entwicklung des gesellschaftlichen Konflikts um die Vervielfältigung angestrebt, der sich bis in die 1990er Jahre unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle abspielte, jedoch in unterschiedlichen Milieus bereits hochkonfliktiv war.

               Im ersten Teil (Schrift und Aufzeichnung) geht es um die Phase von 1850 bis etwa 1915 und dabei um die Herstellung von Vervielfältigungsnormen für neue Medien. Der zweite Teil (Verwertungsagenturen und Forschungsmaterialien) handelt vom Zeitraum zwischen 1915 und 1945. Es geht dabei um eine Archäologie zweier grundverschiedener Nutzungsformen von Vervielfältigung in Bibliotheken und in der Musikindustrie. Der dritte Teil (Privatkopien und Universalnormen) widmet sich der Zeit zwischen 1945 und 1980 – mit einem Ausblick in die Gegenwart. Er untersucht die Genese des Konflikts zwischen Autorrechtskollektiven, Konsumenten und sich wandelnden Autorrechtsvorstellungen nach der Dekolonialisierung und im postkolonialen Diskurs. Dabei manifestiert sich eine Beschleunigung und Intensivierung des latenten gesellschaftlichen Konflikts um die Regulierung der Vervielfältigung in den 1960er Jahren.

               
            
               Erster Teil Schrift und Aufzeichnung

            
               
                  1 Musiknoten

               
               
                  
                     Zwischen Nationalismus und Freihandel

                  
                  
                     »Nicht jeder Autor ist Capitalist; nicht jeder, ja die Minderzahl ist befähigt, auch ausser dem literarischen oder artistischen Fache, zu dem ihn seine Sonder-Natur oft unwiderstehlich bestimmte, für Erwerb zu arbeiten.«[1]

                     Johann Vesque von Püttlingen (1864)

                  

                  
                     
                        Vom Nachdruck zur Autorschaft

                     
                     Von Michel Foucault stammt der Vorschlag, der für die nachfolgende Arbeit grundlegend ist, das Recht auf seine mannigfaltigen epistemologischen Dimensionen hin zu untersuchen.[2] Michel Foucaults produktive Erschütterung der Rechts- und Kriminalitätsgeschichte kann nicht hoch genug bewertet werden; dies trifft ebenso für die Geschichte und die Theorie des Copyrights zu. Foucault erfasste die gesellschaftliche Brisanz des Autorkonzepts sehr früh, als er 1969 programmatisch die Frage stellte, was ein Autor sei.[3] Er identifizierte Autorschaft als zentralen »Angelpunkt für die Individualisierung in der Geistes-, Ideen- und Literaturgeschichte, auch in der Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte«.[4]

                     Die Fokussierung der historischen Beschäftigung mit Copyrights auf die Entstehung juristischer und ästhetischer Autorkonzepte im 18. Jahrhundert folgte in einem gewissen Sinn dem im Recht bis heute gepflegten Ursprungsmythos des zivilisierten Autors im 18. Jahrhundert.[5] Bis zu diesem Zeitpunkt sicherten sich Verleger das Recht zur Publikation mittels Privilegien, die ihnen von den Herrschaftsträgern gewährt wurden.[6] Allerdings gab es im 15. Jahrhundert bereits vereinzelt Praktiken zum Gebrauch von Autorschaft zur Kontrolle von Nachdruck durch Künstler: Albrecht Dürer hatte in den 1490er Jahren sein Monogramm dazu verwendet, um Kontrolle über den Produktionsprozess seiner Drucke zu erlangen, und auch Schriftsteller klagten bereits im 16. Jahrhundert gegen Plagiate und beanspruchten ausschließliche Veröffentlichungsrechte. Die Nachdruckprivilegien wurden vom Souverän selbst erteilt. Dass dabei häufig die Privilegiengabe von der Zustimmung der Zensurbehörde abhängig gemacht wurde, liegt auf der Hand. Das englische Statute of Anne von 1710 wird im Recht gemeinhin als Anfang des Autorrechts bezeichnet. Es konstituierte ein Copyright, das im Kern eine Beschränkung der alten Monopoltradition beinhaltete und zunächst für 14 Jahre gewährt wurde (mit der Option einer Verlängerung um weitere 14 Jahre). Die Figur des Autors, als jene Person, auf dem das Copyright basierte, wurde dabei zentral, doch wurde sie auch von den Verlegerinteressen inkorporiert. Die Geburt des Autors im 18. Jahrhundert, so hat Martha Woodmansee für Deutschland gezeigt, trug die Handschrift von Schriftstellern, die angesichts der sozioökonomischen und soziokulturellen Umwälzungen ihre soziale, ökonomische und symbolische Position abzusichern versuchten.[7] Dabei haben sich ästhetische und rechtliche Diskurse im 18. Jahrhundert gegenseitig beeinflusst: Juristisches Wissen hat die ästhetischen Auffassungen in Literatur, Kunst und Musik des 18. Jahrhunderts maßgeblich geprägt.[8] Rechtskonzepte waren nicht einfach ein Ausdruck der romantischen Kultur, sondern sie haben diese genuin durch die Rechtspraxis mitgestaltet.[9] Und sie waren auch geprägt durch den Wandel der Drucktechniken, wie Heinrich Bosses im Freiburger Kontext in der Inkubationsphase der neuen deutschen Medienwissenschaft verfasste Studie zur »Entstehung des Urheberrechts aus dem Geiste der Goethezeit« betont hat: Die »Werkherrschaft«, jene spezifische Beziehung zwischen Urheber und Werk, die sich in Deutschland in Urheberrechtsreformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts institutionalisierte, ist auch vor dem Hintergrund der Einführung der Rotationsmaschine zu betrachten, welche die Drucktechnik Mitte des 19. Jahrhunderts mechanisierte und massiv beschleunigte.[10]

                  
                  
                     
                        Kompositionen im Wettkampf der Nationen

                     
                     Die frühneuzeitlichen Druckprivilegien deckten auch die Musik ab. Allerdings nur deshalb, weil Noten als Druckerzeugnisse vor Nachdruck geschützt waren. Das französische Gesetz von 1793 erwähnte erstmals die Kompositionen explizit, anderswo wurden Komponisten erst in den 1830er und 1840er Jahren zu Autoren erklärt: in den USA im Copyright Act of 1831,[11] in Preußen 1837 im »Gesetz zum Schutz des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung«,[12] in Großbritannien im Copyright Act of 1842[13] und in Österreich 1847 im »Patent zum Schutze des literarisch-artistischen Eigenthums gegen unbefugte Veröffentlichung, Nachdruck und Nachbildung«.[14] Das mit den frühneuzeitlichen Privilegien verbundene Konzept des Nachdrucks wurde in der Folge zu einem Konzept der Vervielfältigung umgedeutet, das dem Komponisten den Schutz des integralen Werks zuordnete.

                     Im Folgenden sollen die Entstehungskontexte dieses neuen juristisch geprägten Vervielfältigungskonzepts und die ihnen zugrundeliegenden kulturellen Codes analysiert werden. So sehr im Recht diese Veränderungen als Kontinuum bezeichnet werden, so sehr die Juristen dabei die Analogien betonen, müssen sie aus historischer Sicht als Einschnitt oder eigentlicher Bruch bezeichnet werden: Erstens wurde ein bislang ästhetisch-juristisch geprägter Diskurs zunehmend ökonomisch-juristisch überlagert. Und zweitens entstanden mit der mechanischen Musik Musikmedien jenseits der gewohnten Vermittlung in der Sprache der Notenschrift und außerhalb der Aufmerksamkeit und der Kontrolle des Verlagssystems.

                     Die neuen juristischen Konzepte für Musik sind im Kontext von Auseinandersetzungen um nationale Gesetzgebungsprozesse und der Internationalisierung von Copyrights zu betrachten. In Frankreich gerieten beispielsweise die Vaudeville-Künstler in die Kritik, weil sie in ihren Stücken und Chorgesängen Passagen aus dem Repertoire der Opéra comique oder anderer Vaudevillists übernahmen und dabei durch einen ministerialen Erlass von 1807 gestützt waren.[15] Der französische Staat begann Mitte des 19. Jahrhunderts zudem im Ausland systematisch gegen »Contrefaçon« vorzugehen und pochte auf eine reziproke Anerkennung von Autorrechten. Auch das preußische Gesetz von 1837 zum Eigentum an den Werken der Wissenschaft und Kunst konnte von den Autoren all jener Staaten in Anspruch genommen werden, die den preußischen Publikationen Schutz gewährten. Das Recht auf »Nachdruck« und »Vervielfältigung« stand dem Autor (»während seines Lebens«) und seinen Erben (während dreißig Jahren) zu und war übertragbar:[16] »Jede neue Vervielfältigung, wenn sie ohne Genehmigung des dazu ausschliesslich Berechtigten (…) geschieht, heisst Nachdruck und ist verboten.«[17] Das Recht galt auch für musikalische Kompositionen. Dabei wurden Kompositionen strenger geschützt als Texte: Während das »wörtliche Anführen einzelner Stellen eines bereits gedruckten Werkes« bei Texten nicht als Vervielfältigung bezeichnet wurde, waren bei Kompositionen auch »Auszüge, Arrangements für einzelne Instrumente oder sonstige Bearbeitungen, die nicht als eigenthümliche Kompositionen betrachtet werden können«, verboten.[18]

                     Das österreichische Gesetz sprach die Eigentumsrechte dem »Urheber« eines »Werks« zu, »demjenigen, welcher sie ursprünglich verfasst oder verfertigt hat«. Der Schutz war im Kaiserreich und im Gebiet des Deutschen Bundes gültig.[19] Das Recht, »mit seinem Erzeugnisse nach Willkür zu verfügen, dasselbe in beliebiger Form zu vervielfältigen und zu veröffentlichen« sowie »ganz oder auch teilweise auf andere zu übertragen«, stand auch Bestellern, Herausgebern und Unternehmern sowie Erben und Rechtsnachfolgern zu.[20] Das österreichische Gesetz ließ eine liberalere Verwendung von Musik durch andere Komponisten zu als das preußische: In Österreich war es erlaubt, »Thematas musikalischer Compositionen« zu benutzen und die »Variationen, Phantasien, Etüden, Pot-Pourris« und »Arrangements« zu verwenden.[21]

                     Dass dabei weit mehr als der Schutz von Autoreninteressen im Spiel war und Urheberrechte auch als nationale Instrumente und kulturelle Kampfmaßnahmen dienten, zeigt sich 1853 in den Diskussionen um die Revision des österreichischen Gesetzes von 1846, die in Kreisen der Handels- und Gewerbekammer, der Schriftsteller, Verleger, Buch- und Musikalienhändler stattfanden.[22] Die von Frankreich geforderte gegenseitige Anerkennung von Autorrechten wurde hingegen in Österreich wegen des strengeren Schutzes des literarischen und künstlerischen Eigentums in Frankreich und der starken Position des französischen Musikhandels als Gefahr für die Interessen der österreichischen Komponisten und Musikalienhändler verworfen.[23] Die Diskussion um Autorrechte war vom Antagonismus gegenüber Frankreich geprägt: Autorrechte dienten als Kampfmittel gegen die kulturelle Anziehungskraft Frankreichs, gegen die Dominanz der französischen Musik (welche »vermöge der Verbreitung der französischen Sprache auch außerhalb Frankreichs verkäuflich sind«)[24] und gegen die Marktstärke der französischen Verleger (»bereits sei es Tatsache, dass sich Künstler von Bedeutung nach Paris wenden, um daselbst ihre Werke zu verlegen«).[25] Es ging um ein Kalkül zwischen dem Schutz der österreichischen Exportschlager (»die Compositionen von Beethoven, Schubert, Proch, Strauss und anderen«) und freier Hand für die kleinen Fische der »inländische[n] Industrie«.[26] Die Kommission empfahl deshalb, auf diplomatischem Wege von Fall zu Fall über die gegenseitige internationale Anerkennung der Rechte zu entscheiden.

                  
                  
                     
                        Werke als Werte

                     
                     In den Gesetzen waren die Musikrechte bloß sehr knapp umrissen worden. In den 1860er Jahren begannen juristische und ökonomische Kommentare, sie detaillierter zu diskutieren. Dabei änderte sich auch der Ton: Die ästhetisch-rechtliche Perspektive wurde von rechtlich-ökonomischen Betrachtungsweisen überlagert. Der Wiener Jurist und Komponist Johann Vesque von Püttlingen verfasste 1864 die erste Monographie über »musicalische Autorrecht(e)«.[27] Der Staatsbeamte adeligen Ursprungs, der auch Opern, Messen und Lieder komponierte, formulierte ein Werkkonzept für Musik, das dem Komponisten eine bürgerliche Berufsexistenz sichern sollte. Er betrachtete Kompositionen in den Parametern potentieller Verwertungsoptionen: Während sich literarische Fragmente nicht zur »Speculation« (etwa durch gesonderte Drucke) eigneten,[28] liege auch in den »Musikstücke(n) kleinster Dimension«[29] ein ökonomischer Wert. Nicht die Orchester-Partitur, sondern der Klavierauszug und Opernmotive würden »vom grossen Publikum gesucht« und dies »verwerte« das Werk: »Während von der Orchester-Partitur nur wenige Exemplare zum Behufe der öffentlichen Aufführung abgesetzt und solche Partituren eben deswegen gar nicht im Druck verlegt, sondern nur in Abschriften verwendet werden, wird der Klavierauszug in Tausenden von Exemplaren verbreitet, und bringt dem Componisten reichlich Vorteil.«[30] Weil »oft einzelne, glücklich erfundene Melodien sich einer so allgemeinen Beliebtheit erfreuen«, sei es im Interesse des Publikums und des Komponisten, »dieselben als selbstständige Kunstwerke zu veröffentlichen«.[31] Der komponierende Jurist wollte musikalische Autorrechte als Vermögensrechte mit umfassenden Verfügungsrechten formuliert sehen, die auch Bruchstücke von musikalischen Werken (Arrangements oder kurze Ausschnitte) mit einschlossen.[32] Es ging ihm um die Werte von Werken (ihre »pecuniäre Verwerthung«)[33] oder anders formuliert: um Rechtsschutz für kapitalistische Komponisten.

                     Ein Jahr früher, 1863, hatte der deutsche Nationalökonom Karl Richter eine ökonomische Begründung des Autorrechts formuliert.[34] Richter legitimierte das »Recht auf Verwertung«[35] für Werke der Wissenschaft und Kunst mit ihrem Beitrag für Fortschritt und Entwicklung. Wissenschaft und Kunst seien »bedeutende Faktoren in der Zivilisation«[36] und »die geistige Arbeit eine Bedingung für wirtschaftliche Entwicklung«.[37] Die Musik bedürfe des völkerrechtlichen Schutzes besonders, weil sie im Gegensatz zur Literatur universell verständlich und darum allgemein verfügbar sei und keine kulturellen Grenzen ihrer Ausbeutung Schranken setzten.[38] Richter vertrat eine Art Preistheorie geistiger Arbeit: Je mehr »Bildung« und »hohe allgemeine Gesittung« vorherrsche, desto niedriger werde der »Werth desselben im Verkehr sich stellen«.[39] Er implizierte mit dieser Vorstellung sinkender Preise geistiger Arbeit die Notwendigkeit ihres Schutzes im Recht.

                     Was im preußischen Recht bereits angedeutet worden war, wurde bei Karl Richter vollzogen: die Verabschiedung vom Nachdruckkonzept: »Dieses Wort hat heute eigentlich nur ein historisches Recht, denn die erste Rechtsverletzung, welche man als solche anerkannte, war in der Tat eben nur das ausbeutende Nachdrucken eines gedruckten Buches oder Schriftwerkes.«[40] Er erklärte »das unberechtigte und somit verbrecherische Eingreifen in das ausschließliche Recht der Verwertung der Werke der Kunst und Wissenschaft« als den Kern des Verbrechens. Vervielfältigung und Verwertung werden in dieser Argumentation kurzgeschlossen.

                     Josef Kohler, der im 19. Jahrhundert maßgeblich daran beteiligt war, die autorrechtlichen Prinzipien des 20. Jahrhunderts auszuformulieren, grenzte das neue Autorrecht dezidiert gegenüber den alten Privilegien (Nachdruckrechte für Verleger) ab. Er begründete diese Differenzsetzung ebenfalls mit einem ökonomischen Argument, jenem der Wertschöpfung: Privilegien seien Gewerberechte gewesen, die der Staat der Allgemeinheit entzogen und Einzelnen übertragen habe, währenddem jemand, der ein Werk schreibe, das Volksvermögen um den Betrag des ökonomischen Wertes dieses Gutes bereichere. Das ihm zustehende Autorrecht sei ein Alleinrecht, das sich auf dieses »neu erzeugte Gut« beziehe.[41]

                     Wenn sich also im 19. Jahrhundert eine Ökonomisierung des Autorrechtsdiskurses abzeichnete, muss diese Entwicklung vor dem Hintergrund zweier gegenläufiger Tendenzen betrachtet werden: Einerseits der Erleichterung und Beschleunigung des Welthandels durch den Abbau von Zollschranken, der Aufweichung des Protektionismus sowie technischen Neuerungen wie die Dampfschifffahrt, die Eisenbahn oder die Telegraphie.[42] Und andererseits durch die Ausdehnung, nationale Vereinheitlichung und internationale Harmonisierung von Normen zum Schutze des literarischen und künstlerischen Eigentums. Die institutionelle Verankerung der völkerrechtlichen Bestrebungen wurde durch ein belgisches Komitee von literarischen Interessenvertretern in den 1850er Jahren initiiert und mündete schließlich 1886 in die Gründung der Berner Konvention.[43] Doch diese ökonomische Fundierung, konzeptionelle Erweiterung und Internationalisierung des Autorrechts war begleitet durch Akte der Abgrenzung und des Ausschlusses musikalischer Praktiken aus diesem boomenden Rechtsbereich. Die Ausdehnung der Copyrights Mitte des 19. Jahrhunderts beinhaltete nämlich auch einen Bruch mit mündlichen Traditionen des Kulturschaffens.

                  
               
               
                  
                     Autoren gegen Traditionen

                  
                  Die Begriffe »Urheber«/»Autor« und »Tradition« entwickelten sich seit dem 18. Jahrhundert in einem Spannungsverhältnis zueinander. Im Autorrechtsdiskurs verdichtete sich die Grundannahme der Moderne, dass etwas Neues nicht von Gott oder den Vorfahren übernommen und nicht in Gemeinschaften erzeugt, sondern von einem Individuum geschaffen werde. Der in der deutschen Sprache im Zusammenhang mit Autorrechten zentrale Begriff des »Urhebers« verweist etymologisch zunächst auf Gott, den primären Schöpfer, Erschaffer der Welt, derjenige, »der eine Sache zuerst anfanget, und von dem sie also entweder gänzlich, oder doch grossenteils, allemahl aber anfänglich herrühret«.[44] Die Denkfigur des »Urhebers« ist ex negativo in Abgrenzung zur »Tradition« formuliert worden. »Tradition« wurde Mitte des 18. Jahrhunderts in Johann Heinrich Zedlers Universallexikon wie folgt umschrieben: »Tradition, lat. Traditio, ist auch so viel wie eine Erzählung, die man nur von Hören sagen weiss, nirgends aber von einem Schriftsteller aufgezeichnet findet.«[45] Im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm findet sich der Hinweis auf den französischen Ursprung des Begriffs (»traditionnel = entlehnt«), der dann zunehmend negativ bewertet wurde: Was »überliefert« wurde, ist »herkömmlich«, »üblich« und deshalb »überkommen«, ein Topos, der sich in Redewendungen wie »Eine neue gemeinsame Bildungsatmosphäre entwickelte sich (…) im Gegensatz gegen die traditionellen Anschauungen und Erkenntnisse«[46] niederschlägt. Der Begriff des »Modernen« wurde hingegen Mitte des 19. Jahrhunderts, darauf wies Hans-Ulrich Gumbrecht hin, als Kontrast zum »Unveränderlichen« und »Ewigen« neu besetzt.[47] Der Dichter Charles Baudelaire formulierte 1859 in »Le peintre de la vie moderne« eine ästhetische Theorie der Modernität, die er mit einem neuen Zeitempfinden in Zusammenhang brachte: Modern sei das Vorübergehende, das Transitorische und Flüchtige: »Le modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent«.[48]

                  Solche Vorstellungen des Neuen waren auch konstitutiv im musikalischen Autorrecht. Vesque von Püttlingen begründete die Autorrechtsansprüche mit den »Melodien«, welche den »individuellen Kern eines Musikstücks« enthielten und schöpferische Erfindungskraft des Tonsetzers »beurkunden«, wie er sich ausdrückte.[49] Melodien – »glückliche Eingebungen des schaffenden Geistes« – seien »individuell«, »eigentümlich« und würden sich durch »das Gepräge der Neuheit kennbar von jeder andern Melodie« unterscheiden.[50]

                  Die Autorrechte wurden im 19. Jahrhundert in einem Atemzug mit zivilisatorischer Entwicklung genannt, und die Bemühungen um eine Internationalisierung des literarischen und geistigen Eigentums, die 1886 in die Berner Konvention mündeten, nahmen direkt Rekurs auf Fortschrittsideen. Im Einladungsschreiben des Organisationskomitees zur vorbereitenden Konferenz der Berner Konvention aus dem Jahr 1858 war vom »concours d’hommes distingués de tous les pays, mettant en commun leur savoir et leur amour du progrès«[51] die Rede, und dieser fortschrittsbezogene Pathos schwang im Diskurs über das geistige Eigentum immer mit. Die Autorrechte wurden als Errungenschaft des »europäischen Kulturkreises der civilisierten Staaten« gepriesen,[52] was immer auch gegen das »amerikanische, auf dem Gebiet der geistigen Thätigkeit geduldeten, Banditenwesen«[53] gerichtet war, weil das amerikanische Copyright bis zum Beitritt der USA zur Berner Konvention im Jahr 1988 nur für in den USA hergestellte Werke galt.

                  Lydia Goehr hat argumentiert, dass Kompositionen bis um etwa 1800 im Dienste der Aufführungen standen, was sich darin manifestierte, dass auf den Notendrucken der Anlass der Komposition und das Datum der Aufführung aufgeführt waren.[54] Nach 1800 kam es zu einem Paradigmenwechsel in der Musikaufführungspraxis, als Komponisten wie Ludwig van Beethoven und Hector Berlioz präzisere Anleitungen in ihren Notationen anbrachten und das Tempo, den Rhythmus und die Instrumentierung genau festlegten. Gemäß dem neuen Ideal hatte die Aufführung sich um »Werktreue« zu bemühen. Die schriftliche Aufzeichnung wurde zur Autorität und die Notierung zum Instrument des Komponisten gegen die Improvisation.

                  Ein kultureller Code, der Fortschrittlichkeit mit der Abkehr von der Tradition gleichsetzte und die schriftliche Aufzeichnung gegenüber der mündlichen Überlieferung bevorzugte, ist konstitutiv für das Musikrecht im 19. Jahrhundert. Im ersten juristischen Kommentar zum musikalischen Autorrecht von Vesque von Püttlingen spiegelte sich diese Codierung darin, dass er auch die Herausgeber von anonymen Werken explizit als Autoren erwähnte:[55] Die »Veröffentlichung von Volksliedern, die nach dem Gesange des Volkes aufgezeichnet werden«, sei ein »künstlerisches Erzeugnis des Herausgebers«: »Er [der Herausgeber, MD] hat den ästhetischen, historischen oder ethnographischen Werth des Tonstückes zuerst in seiner Bedeutung für die Kunst erkannt und dasselbe unter diesem Gesichtspunkt veröffentlicht; er hat es durch diese ihm eigene Geistesthätigkeit aus der Verborgenheit oder Vergessenheit, in der es sich befand, herausgezogen und dadurch für das musicalische Publikum wirklich neu geschaffen.«[56] Die Veredelung der Herausgeber zu eigentlichen Schöpfern lief auf ihre Integration ins Autorrecht hinaus: »Die auf die Erschliessung von derlei verborgenen Kunstschätzen oder interessanten Aeusserungen des Volkslebens verwendete Geistesthätigkeit hat aber gewiss gleichfalls Anspruch auf den entsprechenden Lohn und kann dies nur im Autorrechte finden.«[57] Demgegenüber schloss Vesque von Püttlingen die gemeinschaftlich geschaffene Musik dezidiert vom Autorrecht aus: »Aber würde eine gemeinschaftliche Hervorbringung dem innersten Wesen des künstlerischen Producierens widerstreben; vorzugsweise ist in der Musik die Conception an das Gemütsleben des Einzelnen gebunden.«[58]

                  Diese Zuordnung von Autorbefugnissen an die Herausgeber von »Aeusserungen des Volkslebens« basiert auf der impliziten Vorannahme, dass ein Werk zu seiner Entstehung der Verschriftlichung bedarf, was sich auch in der Darstellung der Melodiebeispiele in Notenschrift manifestierte. Durch die Koppelung von Autorrechten an die Schrift wurde ein Schriftlichkeitsparadigma geschaffen, das grundlegend war für die Begründung des musikalischen Autorrechts – und folgenreich. Die Grenzziehung zwischen individuell geschaffenen Kompositionen und gemeinschaftlich entstandenen Volksliedern, welche im Recht vorgenommen wurde, war jedoch poröser, als die Kategorien vorgaben. Eine Episode, in die niemand Geringerer als einer der geistigen Väter der Musiktantiemenbewegung und Kämpfer für Urheberrechte der Komponisten, Richard Strauss, verwickelt war, spiegelt die komplexen Durchbrechungen der rechtlichen Codierungen in der Produktion von Musik. Strauss brachte von einer Grand Tour durch Italien (Mantua, Bologna, Florenz, Rom, Neapel, Sorrento und Capri) im Jahr 1886 Skizzen einer Komposition nach Hause. »Aus Italien« wurde 1887 in München uraufgeführt. Dabei verwendete er beim Finale (»Italienisches Volksleben«) eine Melodie, die er als »altes neapolitanisches Volkslied« bezeichnete. Was er als Volksweise wahrnahm, entpuppte sich jedoch als eine Tarantella des Komponisten Luigi Denza aus dem Jahr 1880 zur Einweihung der Standseilbahn auf den Vesuv mit dem Titel »Funiculì Funiculà«.[59]

                  In dieser italienischen Anekdote des deutschen Urheberrechtsübervaters Richard Strauss, der beim Sichumhören in Süditalien selbstverständlich an autorlose Volksmusik dachte, und dabei jenen Mann außer Acht ließ, der diese Volksmusik zu Papier gebracht hatte und Strauss erfolgreich verklagte, manifestieren sich die Unzulänglichkeiten der Grenzziehungen, die im musikalischen Autorrecht vorgenommen wurden, um die Anzahl potentieller Komponisten auf ein marktfähiges Niveau zu reduzieren. Zwischen dem ›Volke‹ und den ›Komponisten‹ waren nämlich viele Mittler am Werk, die sich auch Rechte am Musikgeschäft sichern wollten.

               
               
                  
                     Mechanische Vervielfältigung und die Kontrolle der Verwertung

                  
                  Während die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Handel mit Musiknoten neu gezogen wurden, boomte ein weltweiter Massenmarkt für Musikdosen. Die Schweiz war durch die Erfindung der Spieldosentechnik eines Genfer Uhrmachers um 1800 weltweit zum Mekka der Spieldosenindustrie avanciert: St. Croix, ein 2400-Seelen-Dorf im Waadtländer Jura, war das Zentrum und Symbol der Spieldosenfabrikation.[60] Die Schweizer Spieldosen wurden auf Weltausstellungen präsentiert und entwickelten sich zu einer Exportressource des jungen schweizerischen Bundesstaates. Allein in Genf und St. Croix wurden Mitte der 1860er Jahre jährlich Musikdosen im Wert von rund 2 Millionen Schweizer Franken hergestellt.[61]

                  Musikdosen wurden jedoch nicht als Kunst, sondern vielmehr als Zierde wahrgenommen. Pompejus Alexander Bolley, Chemieprofessor am 1855 neu gegründeten Schweizerischen Polytechnikum in Zürich, beschrieb ihren Ton in seinem Bericht über die Weltausstellung 1867 in Paris als stählern, doch angenehm: »Das Hauptmittel der Tonerzeugung ist die Stahlzunge, daher die hochliegenden Scalen und das etwas Spitze, Stählerne des Tones, wie er von ziemlich steifen, kurzen, schnellschwingenden Stäben nicht anders erwartet werden kann. Bei reiner Stimmung, d.h. sorgfältiger Arbeit, wirken diese Instrumente durch den flüsternden, nicht weit tragenden, doch klaren Klang angenehm auf das Ohr, und sind dadurch so beliebt geworden.«[62] Die massenproduzierten Metalldosen, welche den »Weg auf die entferntesten Märkte der Erde« fanden, waren nach Ansicht des Chemikers nicht nur wegen dem »musikalischen Wert an und für sich«[63] beliebt, sondern auch wegen ihrer »accessorische(n) Rolle an Ziergegenständen oder Möbeln oder Verbrauchsobjekten«.[64] Die in Arbeitskästchen, Zigarrenetuis, Fotoalben, Möbeln oder Schnitzwerken integrierten Instrumente wurden als Heimverzierungen wahrgenommen und nicht den Hausmusikgeräten zugeordnet.

                  Als Frankreich in den 1860er Jahren den Freihandel mit Musik mit Autorrechten zu unterbinden suchte, gerieten beim Abschluss des ersten Handelsvertrags zwischen der Schweiz und Frankreich im Jahr 1864 auch die Spieldosen in die Verhandlungsmasse der internationalen Handelsdiplomatie. Die Schweiz, die seit 1856 nur eine lose Regelung des literarischen und künstlerischen Eigentums durch einen Verbund zwischen der Hälfte der Kantone kannte und im Gegensatz zu Frankreich bis 1884 kein nationales Autorrecht besaß, geriet in Frankreich in den Ruf des »contrefaçon«. Nachahmung und Imitation wurden im Diskurs der geistigen Eigentumsrechte zum Gegenbegriff der Erfindung stilisiert, obwohl sie sich in der Praxis oft gegenseitig bedingen und befruchten. Auf die Bedeutung der Imitation für die Entstehung von Neuheiten hat schon im 18. Jahrhundert Adam Smith im Zusammenhang mit der Entstehung von Mode verwiesen: Es seien die »hervorragende[n] Künstler«, die einen Wandel der Moden hervorrufen könnten, indem sie neue »Formen« einführten und dabei sowohl Bewunderung als auch Nachahmung finden würden. Durch Imitation werde seine Manier zum »herrschende[n], modernen Stil der Kunstgattung«.[65] Die Gegenüberstellung von Innovation und Imitation ist auch aus wirtschaftshistorischer Perspektive kritisiert worden: Maxim Berg hat für das merkantilistische Großbritannien im 18. Jahrhundert gezeigt, dass bei Kopien von ausländischer Luxusware Produktimitation und nicht Prozessinnovation im Zentrum stand und deshalb die eigentliche Innovation in der Imitation lag. Imitation bestand nicht einfach in der Kopie durch billigere Materialien, sondern sie schuf neue Objekte in neuer Form, und zwar zuweilen in einer Form, welche das Original an Erfindungsreichtum, Wert oder Einzigartigkeit übertraf.[66]

                  Die Gerichte in Frankreich gingen in den 1860er Jahren jedoch dazu über, die Übertragung musikalischer Werke auf Musikdosen als unerlaubte Reproduktion zu betrachten.[67] Im französisch-schweizerischen Handelsvertrag, welcher der Schweizer Exportindustrie durch Senkung von Zöllen den französischen Markt öffnete, wurde auf Druck Frankreichs eine Übereinkunft zum gegenseitigen »Schutz des literarischen und künstlerischen Eigenthums« integriert. Während die Schweiz Autorrechte im Tausch gegen Handelserleichterungen in Kauf nahm, blieb sie beim Konflikt um die Autorrechte bei Spieldosen hart. Sie erreichte einen diplomatischen Kompromiss, der festhielt, dass beide Länder die Musikdosen von den Regelungen zum literarischen und künstlerischen Eigentum ausnahmen.[68] Diese Sonderregelung für Spieldosen wurde im Handelsvertrag zwischen Frankreich und der Schweiz 1882 schließlich verankert und auf Bestreben der Schweiz gar in die Berner Konvention von 1886 integriert.[69] Komponisten und Verleger hatten nun ein Monopol auf die internationalen Verwertungen von Kompositionen sowie Arrangements und Auszüge daraus (»s’étend aux morceaux dits arrangement«),[70] doch blieb die Verwertung weiterhin auf den Handel mit Musiknoten beschränkt, und die Notierung blieb die Bedingung für den Schutz musikalischer Werke. Die Idee einer umfassenden Unterstellung jeglicher Musikverwertung unter das Autorrecht konnte sich auf dem diplomatischen Parkett noch nicht durchsetzen. Dosenmusik und Musiknoten passten sich weiterhin einigermaßen harmonisch in die gute Stube ein, die einen als Zierde, die andern als Kunst.

                  Den Musikdosen folgten seit den 1870er Jahren die in Deutschland (vor allem in Leipzig) massenproduzierten Herophons, die Orpheons, Symphonions, Aristons und Drehorgeln. Gelochte Scheiben, Karten oder Bänder von Lohengrin oder Tannhäuser konnten für eine Mark den Meter erworben werden und beschäftigten in den 1880er Jahren erstmals die deutschen Gerichte.[71] Das Reichsgericht wies 1888 die Revisionsklage eines Fabrikanten mechanischer Musikwerke ab, der argumentiert hatte, dass seine Notenscheiben keine unbefugte Vervielfältigung seien. Mit dem Reichsgerichtsurteil wurde in Deutschland ein neues Konzept der Vervielfältigung erstmals durchgesetzt, das sich nicht mehr am Nachdruck orientierte. Damit einher ging die Formulierung eines Konzeptes ökonomischer Schädigung durch Reproduktion mittels Medienwechsel: Die Verwertung, so die neue Doktrin, könne auch durch »Wiedergabe in anderer Form erheblich beeinträchtigt werden«.[72] In den Argumenten, mit denen das Reichsgericht die Verletzung der Autorrechte des Komponisten begründete, lässt sich dieser paradigmatische Wandel nachvollziehen: Hatte Vesque von Püttlingen den Wert musikalischer Werke, insbesondere auch Ausschnitte aus ihnen, als potentiellen Wert für den Komponisten stark gemacht, sprach das Reichsgericht dreißig Jahre später bereits vom potentiellen Wertverlust eines Werkes durch wiederholte Wiedergabe von kleinen Ausschnitten: Trotz der »vom Standpunkte des ästhetischen Kunstgeschmackes durchaus untergeordneten Art der Wiedergabe, welche durch das Mittel der Wiedergabe bedingt ist«, sei es die »rasche Abnutzung der Komposition, deren das bessere Publikum deshalb so schnell überdrüssig« werde. Damit würde der Absatz der Noten, »die für die Anwendung menschlicher Kunstbethätigung bestimmt sind«, beeinträchtigt.[73]

                  Der siegreiche Komponist und Verleger Ludolf Waldmann verbreitete das Reichsgerichtsurteil mittels einer Broschüre.[74] Er arbeitete an einer sozial robusten Einbindung der mechanischen Musikinstrumente in die Logik des alten Urheberrechts. Der erfolgreiche Komponist präsentierte seine Rechtsklagen als Kampf für ein bedrohtes Urheberrecht und Verlagseigentum. Doch auch in Waldmanns Musikrepertoire manifestieren sich mannigfaltige Übertragungsprozesse, die zu neuen Werkschöpfungen führten: Dass seine Stücke äußerst populär waren, manche von ihnen gar zum Status von Volksliedern avancierten[75] und schließlich auch von Arnold Schönberg zu neuen Kompositionen weiterverarbeitet wurden,[76] zeigt eindrücklich, wie jene Prozesse, die Waldmann als Korrumpierung des Originals bezeichnete,[77] gerade konstitutiv sein konnten für die Werkgenese.

                  
                  
                  
                  
               



















































            OEBPS/images/Logo_EBooks.jpg
















OEBPS/toc.xhtml
Autoren und Apparate

Inhalt

		[Cover]

		[Haupttitel]

		[Über dieses Buch]

		[Impressum]

		[Hinweise des Verlags]

		[Inhalt]

		Einleitung: Für eine Mediengeschichte von Rechtsnormen		Prolog		Wie Wasserwellen?

		Das Ende des Copyrights?





		Untersuchungsgegenstand

		Prämissen

		Untersuchungsfelder und Quellen





		Erster Teil Schrift und Aufzeichnung		1 Musiknoten		Zwischen Nationalismus und Freihandel

		Autoren gegen Traditionen

		Mechanische Vervielfältigung und die Kontrolle der Verwertung





		2 Buchbilder		Kopien als Konservierungsmedien

		Die Mechanisierung der Geisteswissenschaften





		3 Stimmenspeicher		Originalität der Stimmaufzeichnung

		Aufwertung des Phonographentons





		4 Konservenmusik		Die Sprechmaschinen zwischen Trust und Tantiemen









		Zweiter Teil Verwertungsagenturen und Forschungsmaterialien		5 Verwertungskollektive		Autorenagenturen

		Eintrittsregeln und Inkassoklassifikationen





		6 Zelluloidzirkulationen		Bibliotheksbücher auf Film

		Neue Medien und das alte Copyright





		7 Lautsprecherartisten		Autorrechte als Abwehr

		Musikmorde und Radiokriege









		Dritter Teil Privatkopien und Universalnormen		8 Apparateabgaben		Max Grundig: Vom Radioamateur zum Tonbandproduzenten

		GEMA: Musikverwertung in der BRD

		Tonjagd als revolutionärer Akt

		Tantiemen für Tonbänder? GEMA gegen Grundig





		9 Informationsfluss		Fair use für eine Reputationsökonomie

		Xerographie und Informationssysteme

		Informationsregulierung zwischen Gesetzgebung, Gerichten und Wissenschaftspolitik





		10 Traditionsautoren		Besitz oder Public Domain? Leadbelly oder Lomax?

		Forderung nach Folkloreintegration

		Die Neuerfindung der Tradition





		Zum Schluss: Rechtsgeschichten des Medienwandels		Schrift und Aufzeichnung

		Verwertungsagenturen und Forschungsmaterialien

		Privatkopien und Universalnormen





		Bibliographischer Essay		Eigentumsbeziehungen

		Modernes Copyright

		Techniknormen









		Dank

		Bibliographie		1. Archivalien

		2. Periodika

		3. Gedruckte Quellen

		4. Literatur





		Abbildungsnachweis

		Abkürzungsverzeichnis

		Anmerkungen

		[S. Fischer Verlage]



Buchnavigation

		Inhaltsübersicht

		Cover

		Textanfang

		Impressum







OEBPS/images/U1_978-3-10-402965-8.jpg
Monika Dommann
Autoren und
Apparate

Die Geschichte
des Copyrights im
Medienwandel














